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Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) 

vom 06.12.2006, geändert am 14.03.2012 und am 10.04.2019 
 

§ 1 Gebührenpflicht 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd erhebt für öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im 
Interesse Einzelner vornimmt, für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im 
Sinne des Landesverwaltungsgesetzes und als untere Baurechtsbehörde im Sinne der 

Landesbauordnung Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht 
oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. § 2 Abs. 2 und 4 Landesgebührengesetz gilt 
entsprechend. Unberührt bleiben Bestimmungen über die Erhebung von Gebühren in besonderen 
Gebührensatzungen und Entgelten (z.B. Abgaben von Geodaten) der Stadt Schwäbisch Gmünd. 
 

 
§ 2 Gebührenfreiheit 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen 
(sachliche Gebührenfreiheit): 
 

1. Gnadensachen,  
 
2. das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 
 
3. die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende oder frühere an Stelle 

der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 
 
4. Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme von Prüfungen zur 
Notenverbesserung,  
 

5. Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche, 
 
6. die behördliche Informationsgewinnung, mit Ausnahme der Vermessungsgebühren, 
 
7. Verfahren, die von der Stadt Schwäbisch Gmünd ganz oder überwiegend nach den Vorschriften der 

Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entscheidung über Rechtsbehelfe.  
 
(2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind die in § 10 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 und Abs. 
2 LGebG genannten Stellen befreit (persönliche Gebührenfreiheit), soweit Gegenseitigkeit besteht: 
 

1. das Land Baden-Württemberg, 
 
2. die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach den 
Haushaltsplänen des Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden,  
 

3. die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie Verbände der 
Regionalplanung in Baden-Württemberg. 
 
Die Gebührenbefreiung tritt nicht ein, soweit die in diesem Absatz Satz 1 Genannten berechtigt sind, 
die Gebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen.  
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(3) Im Übrigen kann im Einzelfall von der Festsetzung der Gebühren ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn die Festsetzung der Gebühr nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre 
(Gebührenerleichterungen). 
 

 
§ 2a Gebührenfreiheit bei öffentlichen Leistungen der unteren Verwaltungs-/Baurechtsbehörde 
– Gebührenerleichterung 

(1) Für die sachliche Gebührenfreiheit gelten die Bestimmungen des § 9 Landesgebührengesetz 
entsprechend. 

 
(2) Für die persönliche Gebührenfreiheit gelten die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 2 bis 6 LGebG entsprechend, soweit Gegenseitig besteht: 
 
Soweit die Stadt Schwäbisch Gmünd als untere Verwaltungsbehörde i. S. d. 

Landesverwaltungsgesetzes oder Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde wahrnimmt gilt ferner § 10 
Abs. 3 bis 6 LGebG, wonach Kirchen, die sonstigen als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Untergliederungen und 
Mitgliedsverbände und die ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen der freien 
Wohlfahrts- und Gesundheitspflege gebührenbefreit sind. Die Gebührenbefreiung trifft nicht ein, soweit 

die in § 10 Absätze 3 und 4 LGebG genannten Stellen berechtigt sind, die Gebühren Dritten 
aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. Für diese Stellen gilt § 10 Abs. 5 Satz 1 LGebG nur 
nach Maßgabe von § 10 Abs. 5 Satz 2 LGebG (nur für deren steuerpflichtige wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe oder Betriebe gewerblicher Art). 
 

 
§ 3 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist derjenige verpflichtet:  
 
1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 

 
2. der die Gebühren- und Auslagenschuld durch eine gegenüber der Stadt Schwäbisch Gmünd 
abgegeben schriftlichen Erklärung übernommen hat, 
 
3. der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 4 Gebührenhöhe  

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem als Anlage dieser Satzung beigefügten 
Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestand der Satzung. 
 
Für öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Gebühr bestimmt noch 
Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 2,50 Euro bis 10.000,00 Euro zu erheben. 

 
Unberührt bleiben Bestimmungen über Gebühren und Beiträge in besonderen Satzungen der Stadt. 
 
(2) Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung verbundenen Verwaltungskosten aller an der 
Leistung Beteiligten decken. 
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(3) Werden nach dem Gebührenverzeichnis Gebühren nach festen Sätzen erhoben, kann das 
wirtschaftliche und sonstige Interesse der Gebührenschuldner unberücksichtigt bleiben.  
 
(4) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe 

nach dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes, nach der wirtschaftlichen  
oder sonstigen Bedeutung für den Gebührenschuldner sowie nach seinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen, zum Zeitpunkt ihrer Beendigung. 
(5) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so sind der 
Verkehrswert, die Baukosten, der Flächen- und Bodenwert etc. zum Zeitpunkt der Beendigung der 

öffentlichen Leistungen oder eine andere hierfür geeignete Bemessungsgrundlage maßgebend. Der 
Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung 
oder ungenügender Führung des Nachweises hat die Stadt Schwäbisch Gmünd den Wert auf Kosten 
des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger bedienen. 
 

(6) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr, mindestens 2,50 € 
erhoben, soweit im Gebührenverzeichnis nichts anderes bestimmt ist. Wird der Antrag ausschließlich 
wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. 
 

(7) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher Bearbeitung 
begonnen ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt die 
öffentliche Leistung aus sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem 
Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr 
beträgt 2,50 €. 

 
(8) Bei mehreren, nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Leistungen entstehen 
Gebühren einzeln nach den jeweiligen vorgesehenen und festzusetzenden Gebühren des 
Gebührenverzeichnisses. 
 

 
§ 5 Auskunftspflicht 

Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Gebühr erforderlichen Angaben 
wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder 
beglaubigter Abschrift vorzulegen. 

 
 
§ 6 Fälligkeit, Zahlung, Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen 

(1) Die Gebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der 
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig, es sei denn, es wird ein späterer 

Fälligkeitszeitpunkt bestimmt. Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird, 
kann von der Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der 
voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht werden. 
 
(2) Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses oder zur Leistung der 

Sicherheit zu setzen. Die Stadt Schwäbisch Gmünd kann den Antrag als zurückgenommen 
behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der Antragsteller bei der Anforderung des 
Vorschusses darauf hingewiesen worden ist. 
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(3) Schriftstücke, Ausfertigungen, Abschriften, zurückzugebende Urkunden oder sonstige Sachen, die 
aus Anlass der öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der 
festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden oder an den Gebührenschuldner auf 
dessen Kosten unter Nachnahme der Gebühr übersandt werden. 

 
 
§ 7 Auslagen  

(1) Auslagen sind Ausgaben, die die Stadt Schwäbisch Gmünd Dritten bezahlt, um die öffentliche 
Leistung erbringen zu können. In den Gebühren nach dieser Satzung sind die der Stadt Schwäbisch 

Gmünd erwachsenden Auslagen in der Regel inbegriffen. Übersteigen die Auslagen das übliche Maß 
erheblich, werden sie gesondert in der tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt; dasselbe gilt, wenn 
für eine Amtshandlung keine Gebühr ermäßigte Gebühren erhoben wird. 
(2) Als das übliche Maß erheblich übersteigende Auslagen nach Abs. 1 Satz 2 sind insbesondere 
anzusehen:  

 
1. Gebühren der Telekommunikation  
 
2. Reisekosten, 
 

3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
 
4. Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der Beweiserhebung, 
 
5. Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen und Lieferungen, 

 
6. Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen. 
 
Diese Auslagen werden entsprechend (1) gesondert in der tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. 
 

(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für die Verwaltungsgebühren geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit den 
Aufwendungen des zu erstattenden Betrages. Soweit die Höhe der Aufwendungen noch nicht 
endgültig ermittelt werden kann, können Vorschusszahlungen und Sicherheitsleistungen nach § 6 
dieser Satzung erhoben werden. 

 
 
§ 8 Entstehung der Gebühren und Auslagen 

Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit Beendigung der öffentlichen Leistung, für die sie 
erhoben wird. 

 
Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 7 dieser Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der 
Zurücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 6 Satz 1 dieser Satzung mit der Beendigung der 
öffentlichen Leistung. 
 

 
§ 9 In-Kraft-Treten 

Die 2. Änderung der Satzung tritt am 01.05.2019 in Kraft. 
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- Gebührenverzeichnis - 
  

 
Bereich 1   

     

1 
Allgemeine öffentliche Leistungen   
(Gebühren- und Auslagentatbestände, die für alle Verwaltungsbereiche gelten)  

 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Produktnummer) Gebühr  

1. Allgemeine öffentliche Leistungen,  
soweit nicht Bundes- oder Landesrecht, speziellere städtische 

Satzungen oder ein spezieller Gebührentatbestand dieser Satzung 
etwas anderes bestimmen 

  

1.1.  Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2,50 € - 10.000 € 

1.2. Auskünfte aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche (1)            

1.2.1. Auskünfte aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche 2,50 € - 500 € 

1.2.2. Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche (§ 2 Abs.1 
Nr.5 der Satzung) 

gebührenfrei 

1.3. Anträge                                                                                                                        

1.3.1. Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, 
Gesuchen und dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener 
Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde 
nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist. 

2,50 € - 100 € 

1.3.2. Ablehnung eines Antrages (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung) 1/10 bis zum vollen 
Betrag der Gebühr, 
mindestens 2,50 € 

1.3.3. Ablehnung eines Antrages wegen Unzuständigkeit (§ 4 Abs. 6 Satz 2 

der Satzung) 

gebührenfrei 

1.3.4. Zurücknahme eines Antrages oder eine öffentliche Leistung unterbleibt 
aus sonstigen Gründen, wenn mit der sachlichen Bearbeitung 
begonnen, die Erbringung der öffentlichen Leistung aber noch nicht 
beendet war (§ 4 Abs. 7 der Satzung). 

            1/10 bis zur 
Hälfte der vollen 

Gebühr, mindestens 
2,50 € 

1.4. Befreiungen (Ausnahmebewilligungen) von Rechtsvorschriften 
und sonstigen allgemeinen Anordnungen. (1)                     

7 € - 8000 € 

1.5. Beglaubigungen, Bestätigungen  (1) (2)                                                                       

1.5.1. Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln 2,50 € - 150 €  

1.5.2. Beglaubigung / Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Unterschrift, die die 
Behörde selbst erstellt hat. 

  

  je Urkunde 2 € 

  in anderen Fällen für jede angefangene Seite 2,50 € 

  ab 10 Seiten 25 € - 150 € 

1.5.3. Beglaubigung von Schulzeugnissen von Schulen                                  1,50 € 

  ab 10 Seiten 15 € - 150 € 

1.6. Bescheinigungen   

1.6.1. Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und 

Mehrfertigungen) 

2,50 € - 50 € 
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1.6.2. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung  10 € 

1.6.3. Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG) 20 € 

1.6.4. Bescheinigungen für den Empfang und die Verwendung von 
Zuwendungen für steuergünstige Zwecke im Sinne des Einkommen- 

und körperschaftsteuerrechts (z. B. § 10 b EStG) 
(Steuerbescheinigungen) 

gebührenfrei 

1.7. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und dergleichen aller Art 

2,50 € - 500 € 

1.8. Hinterlegungen                                                       

1.8.1. Annahme von Urkunden samt Anlagen je Stück, soweit nicht unter 
1.8.3. 

2,50 € 

1.8.2. Rückgabe von Urkunden je angefangenem Jahr der Hinterlegung, falls 
sie erst nach Ablauf eines Jahres erfolgt 

2,50 € 

1.8.3. Annahme von Geld, Wertsachen, Wertpapieren  1% des Wertes,  
mindestens 2,50 € 

1.8.4. Rückgabe von Geld, Wertsachen und Wertpapieren je angefangenem 
Jahr der Hinterlegung 

0,5 % des Wertes,  
mindestens 2,50 € 

1.9. Aktenübersendungen (3) 3 € - 25 € 

1.10. Rechtsbehelfe                                                      
(Widerspruch, Einspruch im Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 

  

1.10.1. wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder 
unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem 
Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Entscheidung 

beantragt hat. 

10 € - 500 €  

1.10.2. bei Zurücknahme des Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von 
einem Gebührenansatz abzusehen 

1/10-1/2 der Gebühr 
nach 1.10.1., 

mindestens 2,50 € 

1.11. Schreib-, Fotokopier - und Vervielfältigungsgebühren (4)                                                         

1.11.1. hand- oder maschinenschriftlich hergestellte Ausfertigungen, 
Abschriften, Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen 
Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw. sofern sie nicht 
durch Fotokopie hergestellt wurden), die auf Antrag zusätzlich erteilt 

werden, je angefangene Seite, einschließlich Ausfertigungs- und 
Beglaubigungsvermerk 

5 € 

1.11.2. Bei Schriftstücken, die in fremder Sprache abgefasst sind, je 
angefangene Seite  

10 € 

1.11.3. Bei Schriftstücken in tabellarischer Form (Verzeichnisse, Listen, 
Rechnungen, Zeichnungen und dgl.) oder von wissenschaftlichen 
Texten nach dem Zeitaufwand 

je angefangene 
Viertelstunde 7 € 

1.11.4. Fotokopien und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke   

  Schwarz-Weiß-Kopien, bei einem Format bis DIN A 4 erste Seite 0,75 €; 
jede weitere Seite 

0,50 € 

  Schwarz-Weiß-Kopien, bei einem Format bis DIN A 3 erste Seite 1,25 €;  
jede weitere Seite 1 € 

  Farbkopien, bei einem Format bis DIN A 4 erste Seite1,25 €;  
jede weitere Seite 1 € 
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  Farbkopien, bei einem Format bis DIN A 3 erste Seite 2,50 €;  
jede weitere Seite 2 € 

  Planabzüge (im Bereich Tiefbau-, Garten-, Friedhofsamt und 
Stadtentwässerung) 

20 € pro m² 

1.11.5. Für von Schulen gefertigte Abschriften und Fotokopien von 
Schulzeugnissen, sowie automatisiert erstellte Mehrfertigungen, 
unabhängig von der Seitenzahl, je Fertigung. 

1 € 

  Bei Abgangs- oder Abschlusszeugnissen sind die ersten fünf 

Mehrfertigungen, Abschriften oder Fotokopien gebührenfrei. Zeugnisse, 
Bescheinigungen usw. aus Beruf und Fortbildung gelten hier nicht als 
Schulzeugnisse. 

  

1.11.6. Schulbesuchsbescheinigungen, Schülerausweise   

  Erstmalige Ausstellung eines Schülerausweises in der jeweils 
besuchten Klasse 

gebührenfrei 

  Ersatzweise Ausstellung eines verloren gegangenen Schülerausweises 3 € 

  Ausstellung von sonstigen Schulbescheinigungen gebührenfrei 

1.11.7. Vervielfältigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang, 
Schwierigkeit und Aufwand, je Seite 

1 € - 2,50 € 

  Für die Beglaubigung oder Bestätigung der Übereinstimmung wird eine 
besondere Gebühr nach lfd. Ziffer 1.5. angesetzt. 

  

 
 
Bereich 2   
      

2 SICHERHEIT UND ORDNUNG (12)   

 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Produktnummer) Gebühr  

  ORDNUNGSWESEN (12.20)   

2.1. Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren  
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, 
Eigentümer oder Finder (12.20.01) 

  

2.1.1. bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 5 % des Wertes,  
mindestens 2,50 € 

2.1.2. bei Sachen über 500,00 € Wert 5 % von 500 € und  

1 % des 
übersteigenden 

Wertes (Mehrwertes) 

2.2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (12.20.02)   

2.2.1. Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestattG) 2,50 € - 25 € 

2.2.2. Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 
Nr. 2 BestattVO) 

5 € - 20 € 

2.2.3. Anordnung einer Bestattung nach § 31 BestattG 50 € - 150 € 

2.2.4. Erlaubnis zur Feuerbestattung nach § 35 Abs.1 BestattG, § 16 
BestattVO (für Krematorium Schwäbisch Gmünd GmbH) (5) 

14 € - 50 € 

2.2.5. Sonstige Erlaubnisse  nach dem BestattG 14 € - 50 € 

2.3. Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- 
und Fischereiwesen (12.20.03) 

  

2.3.1. Fischereischeine (5) 5 € - 25 € 
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2.3.2. Waffen- und Sprengstoffrecht   

2.3.2.1. Ausstellungen von Erlaubnissen zum Waffenbesitz   

2.3.2.1.1. Waffenbesitzkarte (grün) für:   

  Sportschützen 65 € 

  Jagdscheininhaber 50 € 

  Erbfälle 70 € 

  für sonstige Antragsteller (Bewachungsgewerbe etc.) 100 € 

2.3.2.1.2. Waffenbesitzkarte (gelb) für Sportschützen 65 € 

2.3.2.1.3. Waffenbesitzkarte (rot) für Waffensachverständige und -sammler   

  Ausstellung  260 € 

  Änderungen und Erweiterungen 165 € 

2.3.2.1.4. Gemeinsame Waffenbesitzkarte 
Zuschlag von 30 € zu 

den 

    
Gebühren von 2.12.1 

bis 

    2.12.3 pro WBK 

2.3.2.2. 
Erlaubnis zum Verbringen von Waffen in, durch und aus der 
Bundesrepublik 

35 € 

2.3.2.3. Waffenschein   

  Ausstellung 200 € 

  Verlängerung der Geltungsdauer 150 € 

2.3.2.4. Kleiner Waffenschein 60 € 

2.3.2.5. Europäischer Feuerwaffenpass   

  Ausstellung 65 € 

  Eintrag/Austrag von Waffen im europ. Feuerwaffenpass 20 € 

  Verlängerung der Geltungsdauer 20 € 

2.3.2.6. Munitionserwerbsschein 65 € 

2.3.2.7. 
Ein- und Austragungen von Waffen, Munition und 
Erwerbsberechtigungen 

  

  
Voreintrag einer Erwerbsberechtigung für eine oder mehrere Waffen, 
pro 

55 € 

  Waffenbesitzkarte   

  
Ein- und Austragungen von Schusswaffen oder Wechsel-

/Austauschläufen bei 
20 € 

  den Erlaubnissen nach 2.3.2.1., pro Schusswaffe   

  Munitionerwerbsberechtigungen pro Waffenbesitzkarte 30 € 

2.3.2.8. Waffenrechtliche Überprüfungen   

  Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit 25 € 

  Überprüfung der Waffenverwahrung/Aufbewahrung 80 € 

2.3.2.9. Waffenrechtliche Erlaubnisse zum Handel mit und Herstellung von 100 € - 2.500 € 

  Schusswaffen und/oder Munition   

2.3.2.10. Zweitausfertigung von waffenrechtlichen Urkunden 30 € 

    je Urkunde 

2.3.2.11. Waffenrechtliche Erlaubnis zum Betrieb oder nach 200 € - 600 € 

  einer wesentlichen Änderung einer Schießstätte   

2.3.2.12. Erlaubnis zum Schießen außerhalb v.Schießstätten 50 € - 600 €  

2.3.2.13. Behördliche Verwahrung/Aufbewahrung von Waffen, Munition etc.   

  Gebühr pro Waffe und Monat (einschl. Munition) 20 € 
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  Nur Munition pro Fall und Monat 7 € 

2.3.2.14. Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse   

2.3.2.14.1. Gewerblicher Bereich   

  Erlaubnis zum Umgang und Verkehr 300 € - 1000 € 

  Lagerung/Lagergenehmigungen 150 € - 3000 € 

  Mehrfertigungen pro Urkunde 30 € 

2.3.2.14.2. Erlaubnis/bearbeiten von gewerblich angezeigten abzubrennenden 40 € - 150 € 

  Feuerwerken (einschl. Bühnenfeuerwerk)   

2.3.2.14.3. Nicht gewerblicher Bereich   

  Erlaubnis zum Umgang und Verkehr 100 € - 250 €  

  Ausstellung eines Befähigungsscheines 100 € 

  
Verlängerung der Geltungsdauer für Erlaubnisse im nicht gewerblichen 
Bereich 

50 € 

  Unbedenklichkeitsbescheinigung für die persönliche Zuverlässigkeit 50 € 

  Bewilligung einer Ausnahme vom Alterserfordernis 50 € 

  Ausnahmegenehmigung zum Erwerb oder Abbrennen pyrotechnischer 25 € 

  Gegenstände außerhalb der zugelassenen Zeiten   

  Überprüfung der Lagerung/Aufbewahrung von Sprengstoffen 80 € 

  Überprüfung verantwortlicher Personen 50 € 

2.3.2.14.4. Zweitausfertigung von sprengstoffrechtlichen Urkunden 30 € 

    je Urkunde 

2.3.2.14.5. 
Ungültigkeitserklärung bei Verlust von sprengstoffrechtlichen 
Erlaubnisurkunden 

75 € 

2.3.2.14.6. Versagung, Entzug von waffen-/sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, 50 € - 600 € 

  
Waffenbesitzverbot, Verbot des Erwerbs und/oder Besitz von 

pyrotechnischen 
  

  Gegenständen oder Sprengstoffen   

2.3.2.14.7. 
Sonstige Waffen und sprengstoffrechtliche Amtshandlungen im 
Interesse 

25 € - 600 € 

  oder auf Veranlassung des Gebührenschuldners   

2.4. Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich 
Auskünfte (12.20.04) 

  

2.4.1. Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)   

2.4.1.1. Gewerbeanmeldung 20 € 

2.4.1.2. Gewerbeabmeldung 20 € 

2.4.1.3. Gewerbeummeldung 20 € 

2.4.2. Besondere zusätzliche Bescheinigungen 5 € 

2.4.3. Auskünfte aus dem Gewerberegister (§ 14 GewO) 10 € 

2.5. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen (12.20.05)   

2.5.1. Persönliche Erlaubnis (§ 2 GastG) (5)  300 € - 5.200 € 

2.5.2. Befristete Erlaubnis (§ 3 GastG) (5)  300 € - 2.600 € 

2.5.3. Stellvertretungserlaubnis 100 € - 650 € 

2.5.4. Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretererlaubnis (§ 11 GastG) 100 € - 650 € 

2.6. Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und 
sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (12.20.06) 

  

2.6.1. Gestattungen (§ 12 GastG) (5) 26 € - 1.500 € 

2.6.2. Sperrzeitverkürzung (§ 12 GastVO) (5) 57 € - 550 € 

2.6.3. (einmalige) Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage (§12 GastVO) (5) 16 € - 52 € 
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2.6.4. Erlaubnis für die Beschäftigung von Personen (§ 13 Abs. 2 GastVO) 25 € - 350 € 

2.6.5. Verlängerung von Fristen (§ 8 S.2, § 9 S.2, § 24 Abs.1 S. 3 GastG) 50 € - 950 € 

2.7. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (12.20.07)     

2.7.1. Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO) 50 € - 1.100€  

2.7.2. Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO (Schaustellung von 
Personen) (5)  

150 € - 1.300 € 

2.7.3. Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten  
(§ 33c Abs. 1 GewO) (5)  

100 € - 1.550 € 

2.7.4. Bestätigung  der Geeignetheit des Aufstellungsorts (§ 33c Abs. 3 
GewO) 

60 € - 150€ 

2.7.5. Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit 
Gewinnmöglichkeiten  
(§ 33 d Abs. 1 GewO) (5)  

100 € - 1.600 € 

2.7.6. Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen 
Unternehmens  
(§ 33 i GewO) (5)  

130 € - 5.000 € 

2.7.7. Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes  
(§ 64 Abs. 1 GewO) 

100 € - 1.100 € 

2.7.8. Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO) 
(5)  

100 € - 1.100 € 

2.7.9. Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34 b Abs. 1 und 2 
GewO) 

100 € - 1.100 € 

2.7.10. Gestattung der Wiederausübung eines untersagten Gewerbes (§ 35 

Abs. 6 GewO) 

50 € - 1.100 € 

2.7.11. Ablehnung der Wiedergestattung (§ 35 Abs. 6 GewO) 40 € - 160 € 

2.7.12. Gestattung der Fortführung des Gewerbes (§ 46 GewO)  50 € - 160 € 

2.7.13. Erlaubnis zur Stellvertretung konzessionierter oder angestellter 
Personen  
(§ 47 GewO) 

50 € - 600 € 

2.7.14. Fristverlängerung (§ 49 Abs. 3 GewO) 40 € - 160 € 

2.7.15. Erteilung einer Reisegewerbekarte (§§ 55 GewO) (5)  140 € - 620 €  

2.7.16. Feilbieten von Waren, Ankauf und Aufsuchen von Bestellungen 140 € - 620 € 

2.7.17. Anbieten von Leistungen 330 € - 620 € 

2.7.18. Ausübung unterhaltender Tätigkeiten (Schaustellergewerbe) 250 € -  620 € 

2.7.19. Ergänzung/Erweiterung der Reisegewerbekarte (Nachtrag je Artikel 

bzw. Tätigkeit einer Reisegewerbekarte). Ein Zehntel bis ein Viertel der 
Gebühr.                                                                                            

1/10 bis 1/4 der 

Gebühr nach  
Nr. 2.7.15. 

2.7.20. Befristete Reisegewerbekarte 70 € - 140 € 

2.7.20.1. Ein Jahr 70 € 

2.7.20.2. Zwei Jahre 105 € 

2.7.20.3. Drei Jahre 140 € 

2.7.21. Verlängerung und Erteilung unbefristeter Reisegewerbekarte nach 
Befristung 

Gebühr wie bei 
Ersterteilung 
unbefristeter 

Reisegewerbekarte 

2.7.22. Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte (§60 c Abs. 2 GewO) 55 € 

2.7.23. Erteilung einer Gewerbelegimationskarte (§ 55 b Abs. 2 GewO) 85 € - 165 € 

2.7.24. Reisegewerbekartenfreie Tätigkeit (Zulassung von Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Reisegewerbekarte § 55a Abs. 2 GewO)  

40 € - 160 € 
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2.7.25. Erteilung einer Erlaubnis gem. § 56 (2) GewO  40 € - 80 € 

2.7.26. Versagung einer Reisegewerbekarte (57 GewO) 80 € - 500 € 

2.7.27. Widerruf einer Reisegewerbekarte (LVwVfG) 80 € - 500 € 

2.7.28. Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten, Spezial- und 
Jahrmärkten sowie Volksfesten (5)  

100 € - 2.500 € 

2.7.29. Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf der 
Festsetzung von Wochenmärkten, Messen, Ausstellungen, 
Großmärkten, Spezial- und Jahrmärkten sowie Volksfesten  

1/5 bis 3/5 der 
Gebühr nach 

Nr.2.7.28. 

2.8. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 
(12.20.08) 

  

2.8.1. Ablehnung von Anträgen und Erlaubnissen (§ 4 GastG) 80 € - 500 € 

2.8.2. Rücknahme/Widerruf einer Gaststättenerlaubnis  
(§15 GastG, LVwVfG) 

80 € - 500 € 

2.8.3. Auflagen und Anordnungen  
(§§ 5, 12 Abs. 3 GastG; 12 S.2 GastVO) 

80 € - 200 € 

2.8.4. Schließungsverfügungen von Betrieben,                                                                                        
z.B.: Gaststätten, Spielhallen (§ 15 Abs. 2 GewO) 

80 € - 500 € 

2.8.5. Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit (§ 35 GewO) 100 € - 1.000 € 

2.8.6. Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke (§ 19 GastG) 20 € - 80 €  

2.8.7. Beschäftigungsverbot (§21 GastG) 20 € - 80 € 

2.8.8. Sonstige Anordnungen und Leistungen nach dem Gaststätten- bzw. 
Gewerberecht 

40 € - 160 € 

2.8.9. Amtshandlungen nach der Handwerksordnung  20 € - 180 € 

2.8.10. Amtshandlungen nach dem Ladenschlussgesetz 40 € - 180 € 

2.8.11. Amtshandlungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz 40 €  - 200 € 

2.8.12. Amtshandlungen nach dem Jugendschutzgesetz 40 € - 350 € 

2.8.13. Erteilung von Platzverweisen  60 € - 200 € 

2.8.14. Sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen 40 € - 1.000 € 

2.9 
Verkehrsüberwachung - Abschleppen / Verwahrung von 
Fahrzeugen 

  

2.9.1 Abschleppen   

2.9.1.1 Kostenbescheid für Abschleppmaßnahmen nach § 8 (1) PolG   

2.9.1.1.1 Personalkosten vor Ort (§ 8 (2) PolG) 48,00 € bis 2.500 € 

2.9.2 Verwahrung   

2.9.2.1 Grundgebühr 20,00 € bis 250,00 € 

2.9.2.2 
Tagesgebühr (Verwahrung von Fahrzeugen im Freien) pro 
angefangenen Standtag 

5,00 € 

  EINWOHNERWESEN (12.22)   

2.10. Meldeangelegenheiten (12.22.01)   

2.10.1. Auskünfte aus dem Melderegister    

2.10.1.1. einfache Auskunft  10 € 

2.10.1.2. erweiterte Auskunft  15 € 

2.10.1.3. Gruppenauskunft  50€ - 500 € 

2.10.2. Aufenthaltsbescheinigung / Meldebestätigung 10 € 

2.10.3. Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen und 
an öffentl. - rechtliche Religionsgesellschaften  

gebührenfrei 

2.10.4. Sonstige Inanspruchnahme der Meldebehörde 2,50 € bis 500 € 

2.10.5. Verlustanzeigen für Reisepässe / Personalausweise      5 € 
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  Gebührenfrei sind:     

  Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung gebührenfrei 

  Auskunft an den Betroffenen gebührenfrei 

  Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des 
Melderegisters 

gebührenfrei 

  Auskunftssperre gebührenfrei 

  Im übrigen gelten die Ausführungen zu den Auslagen.   

  PERSONENSTANDSWESEN (12.23)   

2.11. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (12.23.07)   

2.11.1. Kirchenaustrittsverfahren   

2.11.1.1. Für die Amtshandlung des Standesbeamten im 
Kirchenaustrittsverfahren nach § 26 des Kirchensteuergesetzes 

20 € 

 
   
Bereich 3   

    

3 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG (51)   

 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Prodkuktnummer) Gebühr  

 STADTENTWICKLUNG (51.10)   

3.1. Stadtentwicklung (51.10.01)   

3.1.1. Ausnahme von einer Veränderungssperre gem. § 14 Abs. 2 BauGB gebührenfrei 

3.1.2. Zurückstellung von Baugesuchen gem. §15 BauGB gebührenfrei 

3.1.3. Genehmigungen gem. § 144 ff BauGB in Sanierungsgebieten gebührenfrei 

3.1.4. Steuerbescheinigungen in Sanierungsgebieten (Erteilung einer 
Bescheinigung nach §§ 7h, 10f, 11a EStG) 

30 - 3.000 € 

3.1.5. Gesetzliche Vorkaufsrechte 
Für Bearbeitung  von Vorkaufsrechten nach § 24 ff BauGB gestaffelt 
nach dem Verkehrswert 

bis Verk.W./Gebühr 
100.000 ->20 € 

 250.000 -> 35 €   
500.000 -> 55 € 

          ab 500.000 -> 
80 € 

3.1.6 Auszüge aus Flächennutzungs-/ Bebauungsplänen und sonstigen 
Plänen   

3.1.6.1 Planauszug A4 (Papier, .pdf)  20 € 

3.1.6.2 Planauszug A4 (.dxf)  40 € 

3.1.6.3 Planauszug A3 (Papier, .pdf)  30 € 

3.1.6.4 Planauszug A3 (.dxf)  60 € 

3.1.6.5 Planauszug größer A3 je dm² (Papier, .pdf)  2 € 

 

 
 
 

  
Bereich 4   
      

4 BAUEN UND WOHNEN (52)   
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 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Produktnummer) Gebühr  

  BAUORDNUNG (52.10)   

  Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von 
den Kosten nach DIN 276 Teil 4 Kostengliederung Nr. 300 – 469 
auszugehen, die am Ort der Bauausführung im Zeitpunkt der Erteilung 
der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, 

einschl. des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material und 
Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf volle 1.000 € aufzurunden. 
Zu den Bau- und Herstellungskosten gehört die auf diese Kosten 
entfallende Umsatzsteuer. 

werden keine 
Baukosten 

angegeben, können 
diese anhand des 

Baukostenindex 
Kostenplanung 

ermittelt werden. 
Dafür wird eine 

zusätzliche Gebühr 

von 50 Euro erhoben. 

4.1. Bauvoranfrage(inklusive Baustatistiken ) (52.10.01)   

4.1.1. positive Entscheidung:    

4.1.1.1. wenn mit der Prüfung von Bauzeichnungen verbunden  1,5 v. T. der 

Baukosten nach  
DIN 276, 

 mindestens 155 €  

4.1.1.2. übrige Fälle 200 €  - 2.000 € 

4.1.2. negative Entscheidung: Ablehnung eines Antrags und Zurückweisungen 1/10 bis 1/1 der 
Genehmigungsgebüh

r 

4.1.3. Rücknahme: Zurückziehung des Antrags 1/10 bis 1/2 der 
Genehmigungsgebüh

r 

4.2. Baugenehmigungsverfahren (inklusive Baustatistiken) (52.10.02-1)   

4.2.1. positive Entscheidung:   

4.2.1.1. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§49 LBO) 6 v. T. der 
 Baukosten, 

 mindestens 155 € 

4.2.1.2. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ohne Baukosten (wenn 
der Gebührenrechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden 
können) 

155 € - 2.000 € 

4.2.1.3. Genehmigung von Werbeanlagen 100 € - 1.000 € 

4.2.1.4. Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Abs. 1 LBO gebührenfrei 

4.2.2. negative Entscheidung: Ablehnung eines Antrags und Zurückweisungen 1/10 bis 1/1 der 
Genehmigungsgebüh

r 

4.2.3. Rücknahme: Zurückziehung des Antrags 1/10 bis 1/2 der 

Genehmigungsgebüh
r 

4.2.4. Teilbaugenehmigung   

4.2.4.1. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen 1 v. T. der 
 Baukosten, 

 mindestens 100 € 

4.2.4.2. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ohne Baukosten (wenn 
der Gebührenrechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden 
können) 

100 € - 1.000 € 

4.3. Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren   
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4.3.1. positive Entscheidung:    

4.3.1.1. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 52 LBO)      5 v.T. der  
Baukosten, 

 mindestens 155 € 

4.3.1.2. Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ohne Baukosten (wenn 
der Gebührenrechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden 

können) 

155 € - 2.000 € 

4.3.2. negative Entscheidung: Ablehnung eines Antrags, Zurückweisungen, 
Abweisungen  

1/10 bis 1/1 der 
Genehmigungsgebüh

r 

4.3.3. Rücknahme: Zurückziehung des Antrags 1/10 bis 1/2 der 
Genehmigungsgebüh

r 

4.4. Verlängerung von Bescheiden (wie Bauvorbescheid, 
Baugenehmigung u. Teilbaugenehmigung) (52.10.02-2) 

  

4.4.1. Verlängerung von Bescheiden (wie Bauvorbescheid, Baugenehmigung 
u. Teilbaugenehmigung) 

1/4 der 
Entscheidungs-

gebühr,  
mindestens 100 €,  

höchstens 1.000 €  

4.5.                     Kenntnisgabeverfahren 
(inklusive Baustatistiken) (52.10.03)  

  

4.5.1. Bestätigung des Eingangs der vollständigen Unterlagen (§ 53 Abs. 3 
LBO) (5) 

50 € - 1.000 € 

4.5.2. Mitteilung über die Unvollständigkeit der Bauvorlagen 50 € - 1.000 € 

4.5.3. Benachrichtigung der Angrenzer (§ 55 LBO) 10 € pro Angrenzer, 

mind. 50 € 

4.5.4. Untersagung des Baubeginns 50 € - 500 € 

4.5.5. Ablehnung eines Antrages auf Untersagung des Baubeginns                50 € - 250 € 

4.5.6. Beratung des Bauherrn/Planers im Kenntnisgabeverfahren gebührenfrei 

4.6. Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen (5)   

4.6.1. Befreiungen:   

4.6.1.1.  Grundgebühr für Befreiungen im verfahrensfreien Bereich und im KGV 50 € - 500 €  

4.6.1.2. Befreiungsgebühr 50 € - 10.000 €  

je Verstoß 

4.6.2. Ausnahmen und Abweichungen:   

4.6.2.1. Grundgebühr für Ausnahmen und Abweichungen im verfahrensfreien 
Bereich  

und im KGV 

50 € - 500 € 

4.6.2.2. Gebühr für Ausnahmen, Abweichungen 50 € - 5.000 € je 
Verstoß 

  Je Ausnahme / Abweichung / Befreiung von baurechtlichen Vorschriften 
und von Festsetzungen eines Bebauungsplans werden höchstens 5.000 
€ erhoben. 

  

4.7. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG (52.10.05) (5)   

4.7.1. Abgeschlossenheitsgebühr  150 € - 5.000 € 

4.8. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme (52.10.08)   



 

 

 

Seite 15 von 17 

 

4.8.1. Baukontrolle/-überwachung und Schlussabnahme im 
Baugenehmigungsverfahren 

1,5 v. T. der 
Baukosten,  

mindestens 50 € 

4.8.2. Baukontrolle/-überwachung und Schlussabnahme im Vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren 

1,0 v.T. der 
Baukosten,  

mindestens 50 € 

4.8.3. Baukontrolle/-überwachung und Schlussabnahme für Werbeanlagen 

oder Baukontrolle/-überwachung und Schlussabnahme ohne Baukosten 
(soweit Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können)  

50 € - 1.500 € 

4.8.4. jede weitere Bauabnahme 50 € - 300 € 

4.8.5. Nachprüfungen 50 € - 300 € 

4.8.6. Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme Fliegender Bauten 50 € - 300 € 

4.9. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (52.10.09)   

4.9.1. Brandverhütungsschau 50 € - 1.000 € 

4.9.2. Dienstleistungen für Dritte 50 € - 1.000 € 

4.10. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: 
Baukontrolle/-überwachung (52.10.10) 

  

4.10.1. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen 

Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger 
Zustände wie z. B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, 
Abbruchsverfügungen, Anordnungen, Auflagen 

200 € - 3.000 € 

4.11. Schornsteinfegerwesen: 
Mängelanzeigen (52.10.11) 

  

4.11.1. Anordnungen nach Mängelmeldungen des 

Bezirksschornsteinfegermeisters 

100 € - 2.000 € 

4.12. Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte: 
Baulasten (52.10.12) 

  

4.12.1. Einsichtsgebühren in das Baulastenverzeichnis oder Bauaktenarchiv 20 € 
Baulastenauskunft, 

Einsicht Archiv 20 € -
100 € 

4.12.2. Bearbeitung der Baulasterklärung 100 € - 500 € 

4.13. Statikregistratur   

4.13.1. Einsichtsgebühren in das Statikarchiv 30 € - 100 € 

4.14. Allgemeine Bauberatung: 
Beratung Bauherr/Planer (Anfragen) (52.10.13) 

  

4.14.1. Beratung des Bauherrn/Planers (Anfragen)  gebührenfrei 

  WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSVERSORGUNG 
(52.20) 

  

4.15. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (5)   

4.15.1. Bearbeitung von Anträgen nach dem 
Landeswohnraumförderungsprogramm (52.20.02) 

gebührenfrei 

4.15.2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (52.20.05)  5 € - 20 € 

  DENKMALSCHUTZ (52.30)   

4.16. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich 
Denkmalförderung: (52.30.02) 

  

4.16.1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen   

4.16.1.1. Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen im öffentlichen Interesse  gebührenfrei 

4.16.1.2. Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen im privaten Interesse 50 € - 3.000 € 
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4.16.2. Steuerbescheinigungen Denkmalschutz (Erteilung einer Bescheinigung 
nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG) (5) 

30 €  - 3.000 € 

5.  Stellplatz-Ablösebeträge (siehe hierzu 
Zoneneinteilungsplan"Stellplatzablösungen vom 13.11.2018) 

Zone 1: 4.000 €                                    
Zone 2: 2.400 €                                    
Zone 3: 1.400 €  

 

 
 

 
  

Bereich 5   
      

5 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE (55)   

 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Produktnummer) Gebühr  

  WASSERRECHTLICHE MASSNAHMEN (55.20)   

5.1. Maßnahmen und Entscheidungen im Wasserrecht 50 - 10.000 € 

  NATURSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHMEN (55.40)   

5.2. Maßnahmen und Entscheidungen im Naturschutzrecht 50 - 10.000 € 

   
Bereich 6   
      

6 UMWELTSCHUTZ (56)   

 lfd. Nr. öffentliche Leistungen (Produktbezeichnung/Produktnummer) Gebühr  

  IMMISSIONSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHMEN (56.10)   

6.1. Immissionschutzrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen 50 - 10.000 € 

    
 

  

Erläuterungen zum Gebührenverzeichnis:  
  
 

(1) Spezielle Regelungen i.S.v. § 1 dieser Satzung bestehen bspw. auf dem 
Gebiet der freiw. Gerichtsbarkeit, des Liegenschafts- und 
Vermessungswesens, im OWiG und in der städt. 
Archivgebührensatzung.   

(2) Anmerkung:  Wird die Abschrift, Ausfertigung, Kopie usw. durch die 
Behörde selbst hergestellt, so kommen neben den 
Beglaubigungsgebühren noch Schreibgebühren (lfd. Nr. 1.13.) hinzu.     

  Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt 
oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedene 

Urkunden, aber aufgrund gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so 
kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere, 
die Hälfte der für die erste erhobene Gebühr zum Ansatz.   

(3) Spezielle Regelungen i.S.v. § 1 dieser Satzung bestehen bspw. im 

OWiG.   

(4) Spezielle Regelungen i.S.v. § 1 dieser Satzung bestehen bspw. für das 
Personenstandswesen, für die Freiw. Gerichtsbarkeit, in der städt. 
Archivgebührensatzung usw.    
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(5) Zur Handhabung der Rahmengebühr werden ggfs. interne 
Dienstanweisungen zugrunde gelegt, welche gegebenenfalls das 

wirtschaftliche oder sonstige Interesse berücksichtigen.   

 


